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Studienordnung 

für den internationalen Masterstudiengang Computati-
onal Neuroscience an der Humboldt Universität zu Ber-
lin und der Technischen Universität Berlin 
 
 
 
Präambel 

Aufgrund von § 74 Abs. 1 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin 
(Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung des 
Änderungsgesetzes vom 21. April 2005 (GVBl. S. 254) hat 
die Gemeinsame Kommission der Charite Universitäts-
medizin Berlin der Charite, des Fachbereichs Biologie-
Chemie-Pharmazie der Freien Universität Berlin, der Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I der Hum-
boldt Universität zu Berlin und der Fakultät IV – Elektro-
technik und Informatik der Technischen Universität Ber-
lin am 26. September 2005 die folgende Studienordnung 
erlassen.* 
 

Inhaltsverzeichnis 

§  1 Geltungsbereich 
§  2 Studienziele 
§  3 Module und Modulkatalog 
§  4 Aufbau des Studiengangs 
§  5 Anrechnung von Studienleistungen 
§  6 Lehrveranstaltungsformen 
§  7 Studienberatung und besondere Prüfungsbera-

tung 
§  8 Mentorenprogramm 
§  9 Inkrafttreten 
 
 

§  1  Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziel, Inhalt und Aufbau des 
internationalen Masterstudiengangs Computational Neu-
roscience der Humboldt Universität zu Berlin und der 
Technischen Universität Berlin. 

§  2 Studienziele 

Ziel des interdisziplinären Masterstudienganges Compu-
tational Neuroscience ist es, die im Erststudium erwor-
benen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug 
auf Untersuchungen zu Eigenschaften und Funktion 
neuronaler Systeme zu bündeln, zu vertiefen und syste-
matisch zu ergänzen. Die Ausbildung soll die Studieren-
den in die Lage versetzen, auf hohem Niveau wissen-
schaftlich zu arbeiten und die erarbeiteten Kenntnisse in 

                                                 
* Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die 
Studienordnung am 02. Juni 2006 befristet bis zum Ende des Winterse-
mesters 2008/2009 zur Kenntnis genommen. 

die Anwendungsgebiete von Computational Neuroscien-
ce in den Gesundheitswissenschaften und dem IT Be-
reich hineinzutragen. 
 
Der Studiengang ist ein forschungsorientierter und eng 
an die aktuelle Forschung angebundener Studiengang.  
Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden: 
 

- neue theoretische Konzepte zur Funktion neu-
ronaler Systeme zu entwickeln, 

 
- mathematische Modelle neuronaler Systeme in 

enger Abstimmung mit experimenteller und 
klinischer Forschung aufzustellen, zu evaluie-
ren und zu überprüfen, 

 
- aus theoretischen Konzepten und mathemati-

schen Modellen neue experimentelle Paradig-
men zu entwickeln, 

 
- experimentelle und klinische Methoden durch 

die Entwicklung neuer Verfahren für die Daten-
aufnahme und -analyse weiter zu entwickeln, 

 
- einen Transfer von Ideen zwischen der Unter-

suchung neuronaler Systeme und IT- Anwen-
dungen - vor allem im Bereich maschineller In-
telligenz - durchführen zu können, 

 
- die erlernten Techniken auch im klinischen Be-

reich einzusetzen, 
 

- sich mit den ethischen und gesellschaftlichen 
Konsequenzen dieser Forschungsrichtung aus-
einanderzusetzen. 

 
Diese Studienziele bedingen, dass: 
 

- die Vermittlung von Fachwissen theoretische, 
methodische und experimentelle Grundlagen 
einschließt, 

 
- die Fähigkeit zu interdisziplinärem wissen-

schaftlichen Arbeiten und zu einer erfolg-
reichen theoretisch-experimentellen Zusam-
menarbeit in wissenschaftlichen Projekten („lab 
rotations“) geschult wird, 

 
- Studierende mit potentiellen Anwendungsge-

bieten im IT Bereich und in den Gesundheits-
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wissenschaften vertraut gemacht werden und 
sich in diesem Bereich vertiefen können. 

 
- Sozialkompetenz für das interdisziplinäre Ar-

beiten in gemeinschaftlichen Projekten aufge-
baut wird. 

 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet deswegen die um-
fangreiche praktische Arbeit im Rahmen der „lab rotati-
ons“ (s. § 4, Abs. 5) und der Masterarbeit, innerhalb derer 
die Studierenden – zusammen mit der betreuenden Ar-
beitsgruppe - an aktuellen Forschungsfragen arbeiten sol-
len. Die Studierenden sollen explizit zur Durchführung 
kombinierter experimentell-theoretischer Projekte ange-
leitet werden; die Grundlagen dazu werden in den Lehr-
veranstaltungen des ersten Jahres gelegt, in denen theore-
tische, experimentelle und anwendungsorientierte The-
men kombiniert werden. Den durch den interdis-
ziplinären Charakter des Studiengangs erhöhten Anfor-
derungen an die Qualität der Ausbildung wird durch ei-
nen Lehrkörper Rechnung getragen, der Lehrende aus 
der Theorie, den experimentellen Neurowissenschaften 
und der Klinik umfasst. 

§  3 Module und Modulkatalog 

(1) Das Studium ist in Module unterteilt, deren zeitlicher 
Studienaufwand in Leistungspunkten (LP) angegeben 
wird.  Ein Leistungspunkt bedeutet einen mittleren Stu-
dienaufwand von 30 Arbeitsstunden, verteilt auf ein Se-
mester, für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, 
das selbständige Bearbeiten des Stoffes, die Anfertigung 
der Übungsarbeiten, die Prüfungsvorbereitung und die 
Prüfungen selbst. 
 
(2) Ein Modul kann aus einer oder mehreren Lehrveran-
staltungen bestehen und verschiedene Lehrveranstal-
tungsformen umfassen. 
 
(3) Das Modulangebot gliedert sich in 
 

1. Pflichtmodule, an denen teilzunehmen den 
Studierenden verpflichtend vor- geschrieben ist. 

 
2. Wahlpflichtmodule: Module, die aus einem vor-

gegebenen Katalog gewählt werden. 
 

3. Wahlmodule: Module, die aus dem wissen-
schaftlichen Lehrangebot der Universitäten in 
Berlin und Brandenburg frei gewählt werden 
können. 
 

(4) Für alle Pflicht- und Wahlpflichtmodule wird eine 
Modulbeschreibung erstellt, die folgende Angaben ent-
hält: 
 

- Titel des Moduls und Leistungspunkte 
 

- Verantwortliche/r des Moduls und Kontaktin-
formationen 

 
- Qualifikationsziele 

 
- Inhalte 

 
- Modulbestandteile 

- Beschreibung der Lehr- und Lernformen 
 

- Voraussetzungen für die Teilnahme 
 

- Verwendbarkeit 
 

- Arbeitsaufwand und Leistungspunkte 
 

- Prüfung und Benotung des Moduls 
 

- Dauer des Moduls 
 

- Teilnehmer(innen)zahl 
 

- Anmeldeformalitäten 
 

- Literaturhinweise, Skripte 
 
Die Gesamtheit dieser Modulbeschreibungen bildet den 
Modulkatalog des Studiengangs.  Die Modulbeschrei-
bungen werden von der gemeinsame Kommission mit 
Entscheidungsbefugnis des Masterstudiengangs Compu-
tational Neuroscience jährlich aktualisiert und veröffent-
licht.  Änderungen der Modulbeschreibung sind nur zu-
lässig, sofern sie bei gleichem Umfang mit den Qualifika-
tionszielen und den zu vermittelnden Inhalten des jewei-
ligen Moduls konform sind. 

§  4 Aufbau des Studiengangs 

(1) Das Studium umfasst vier Semester. Die Lehrveran-
staltungen werden so angeboten, dass das Studium im 
Wintersemester begonnen und im vierten Semester 
durch Anfertigung einer Masterarbeit („Master Thesis“) 
abgeschlossen werden kann. Die Lehrveranstaltungen 
werden in englischer Sprache angeboten. 
 
(2) Die Struktur des Studienganges Computational Neu-
roscience und die zeitliche Gliederung des Studiums 
(Studienverlaufsplan) ergibt sich aus der nachfolgenden 
Tabelle 
 
Tabelle 1 
 

Models of Neural 
Systems 

12 LP 

1st 

Year 

Models of Higher 
Brain Functions

12 LP 

Acquisition and 
Analysis of 

Neuronal Data
12 LP 

Machine  
Intelli-
gence 
12 LP 

Program-
ming 

Course and 
Project 
9 LP 

Indi-
vidual 
Stud-

ies 
3 LP  

Lab Rotations (three projects) 
3 x 9 LP 

Ethical 
Issues 
3 LP 

2nd 

Year 

Courses on  
Advanced Topics

10 LP 

Master Thesis 
20 LP  

 
(3) Im Studium sind die folgenden Module verpflichtend 
zu absolvieren: 
 
Models of Neuronal Systems:   12 LP 
Models of Higher Brain Functions:  12 LP 
Acquisition and Analysis of Neural Data: 12 LP 
Machine Intelligence:    12 LP 
Programming Course and Project:    9 LP 
Ethical Issues:       3 LP 
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(4) 10 LP müssen durch Module eigener Wahl (nach § 3 
Abs. 3) in den Wahlbereich „Courses on Advanced To-
pics“ eingebracht werden.  Die/der Studierende legt die 
Module nach Beratung durch ihren/seinen Mentor (siehe 
§ 8 Abs. 1) fest. 
 
(5) Im Verlauf des Studiums müssen drei Projekte („lab 
rotation“) im Umfang von jeweils 9 LP absolviert werden. 
Mindestens ein Projekt muss einen experimentellen, 
mindestens ein weiteres Projekt einen theoretischen 
Schwerpunkt haben. Jedes Projekt soll in einer anderen 
Arbeitsgruppe des Zentrums absolviert werden; gemein-
sam betreute interdisziplinäre Themen sind jedoch aus-
drücklich erwünscht. Die/Der Studierende legt in Ab-
sprache mit ihrem/seinem Mentor (§ 8 Abs. 1) und 
der/dem zukünftigen Betreuer(in) des Projektes Thema 
und Arbeitsplan fest. Thema und Arbeitsplan müssen 
vom Prüfungsausschuss genehmigt werden, wobei in der 
Regel dem Vorschlag der oder des Studierenden gefolgt 
werden soll. 
 
(6) Am Ende des Studiums muss eine Masterarbeit im 
Umfang von 20 LP angefertigt werden. Es ist ausdrück-
lich erwünscht, dass die Masterarbeit auf dem Themen-
gebiet einer der von der oder dem Studierenden absol-
vierten „lab rotation“ angefertigt wird. 
 
(7) Insgesamt 3 LP stehen für „individual studies“ zur 
Verfügung, um Lücken im fachlichen Hintergrund 
der/des Studierenden aus dem Erststudium ausgleichen 
zu können. Inhalt der „individual studies“ legt die/der 
Studierende in Absprache mit ihrem/seinem Mentor fest. 
 
(8) Das Studium wird mit der Masterprüfung abgeschlos-
sen.  

§  5 Anrechnung von Studienleistungen 

Im Ausland oder an anderen deutschen Hochschulen er-
brachte Studien- und Prüfungsleistungen können auf An-
trag anerkannt werden. Einzelheiten regeln § 8 der Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Computational  
Neuroscience (PO CNS) bzw. der Prüfungsausschuss 
(vgl. § 6 der Ordnung der Technischen Universität Berlin 
über Rechte und Pflichten der Studentinnen und Studen-
ten (OTU)). 

§  6 Lehrveranstaltungsformen 

Die Studienziele können durch folgende Lehrveranstal-
tungsformen erlangt werden: 
 
Vorlesung (VL): 
 
In Vorlesungen wird der Lehrstoff durch die Dozentin 
bzw. den Dozenten in Form von regelmäßig abgehalte-
nen Vorträgen dargestellt. 
 
Übung (UE): 
 
Übungen dienen der Aufarbeitung und Vertiefung des in 
den Vorlesungen vermittelten Stoffes und der Förderung 
der Fähigkeit, eigenständig wissenschaftlich und praxis-
orientiert zu arbeiten. 
 
 
 

Praktika (PR): 
 
Praktika dienen primär der Erlangung methodischer Fä-
higkeiten durch praktisches Arbeiten der Studierenden 
und der Umsetzung des in anderen Lehrveranstaltungen 
behandelten Stoffes. 
 
Projekt (PJ): 
 
Projekte dienen ebenfalls dem Erlangen methodischer 
Fähigkeiten und der exemplarischen Umsetzung des in 
den Lehrveranstaltungen vermittelten Stoffes. Sie unter-
scheiden sich von Praktika durch den Umfang der zu be-
arbeitenden Aufgabe, durch ihre Fokussierung auf eine 
wissenschaftliche Fragestellung und durch die Schulung 
der für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten not-
wendigen Sozialkompetenz. 
 
Integrierte Lehrveranstaltung (IV): 
 
In integrierten Lehrveranstaltungen wechseln sich die 
verschiedenen Lehrveranstaltungsformen ohne feste zeit-
liche Abgrenzung miteinander ab. 
 
Seminar (SE): 
 
Seminare dienen der selbständigen wissenschaftlichen 
Erarbeitung und Vertiefung von Themenbereichen und 
Fragestellungen. 

§  7 Studienberatung und besondere Prüfungs-
beratung 

(1) Für die allgemeine und psychologische Beratung steht 
das Referat für Allgemeine Studienberatung der Hum-
boldt Universität zu Berlin und der Technischen Univer-
sität Berlin zur Verfügung. 
 
(2) Die Studienfachberatung wird vom Prüfungsaus-
schuss durchgeführt. Er wird dabei durch die am Lehr-
programm des Studiengangs beteiligten Hochschulleh-
rer(innen) unterstützt. 

§  8 Mentorenprogramm 

(1) Jeder/Jedem Studierenden wird vom ersten Semester 
an ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin als 
Mentor oder Mentorin zugeordnet. Der Mentor oder die 
Mentorin kann gewechselt werden, wenn der neue Men-
tor oder die neue Mentorin dem zustimmt. 
 
(2) Der Schwerpunkt der Mentorentätigkeit liegt in der 
individuellen Beratung und der Hilfe bei auftretenden 
Problemen. 

§  9 Inkrafttreten 

Diese Studienordnung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den Amtlichen Mitteilungsblättern der Hum-
boldt Universität zu Berlin und der Technischen Univer-
sität 
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Prüfungsordnung 

für den internationalen Masterstudiengang Computati-
onal Neuroscience an der Humboldt Universität zu Ber-
lin und der Technischen Universität Berlin 
 
 
 

Präambel 

Aufgrund von § 74 Abs. 1 in Verbindung mit § 71 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im 
Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 2. Dezember 
2004 hat die Gemeinsame Kommission der Charite 
Universitätsmedizin Berlin der Charite, des Fachbe-
reichs Biologie-Chemie-Pharmazie der Freien Univer-
sität Berlin, der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät I der Humboldt U-
niversität zu Berlin und der Fakultät IV – Elektrotech-
nik und Informatik der Technischen Universität Berlin 
am 26. September 2005 die folgende Prüfungsord-
nung erlassen.* 
 

I. Inhaltsverzeichnis 

Allgemeiner Teil 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Zweck der Masterprüfung 
§  3 Akademischer Grad 
§  4 Studienbeginn 
§  5 Gliederung des Studiums 
§  6 Prüfungsausschuss 
§  7 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und 

Beisitzer 
§  8 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-

tungen 
§  9 Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht 

in Prüfungsakten 

II. Prüfungsgrundsätze 

§  10 Prüfungsformen und –sprache 
§  11 Mündliche Prüfung 
§  12 Schriftliche Prüfung (Klausur) 
§  13 Prüfungsäquivalente Studienleistungen 
§  14 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§  15 Anmeldung zu Modulprüfungen, Wahl der 

Prüferin oder des Prüfers 
§  16 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungs-

verstoß 
§  17 Wiederholung von Modulprüfungen 
 

                                                 
* Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die 
Prüfungsordnung am 02. Juni 2006 befristet bis zum Ende des Winter-
semesters 2008/2009 bestätigt. 

III. Masterprüfung 

§  18 Zulassungsvoraussetzungen und –verfahren 
§  19 Umfang der Prüfung und Gesamtnote 
§  20 Masterarbeit 
§  21 Ungültigkeit der Masterprüfung 
§  22 Zeugnisse, Abschlussurkunde, Diploma Supp-

lement 

Schlussbestimmungen 

§  23 Inkrafttreten 
 
 

I. Allgemeiner Teil 

§  1  Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung regelt Prüfungsangelegenhei-
ten des internationalen Masterstudiengangs Computa-
tional Neuroscience der Humboldt Universität zu Ber-
lin und der Technischen Universität Berlin. 

§  2 Zweck der Masterprüfung 

Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob 
die Studierenden die in der Studienordnung formu-
lierten Studienziele erreicht haben. 

§  3 Akademischer Grad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleihen 
die Humboldt Universität zu Berlin und die Techni-
sche Universität Berlin gemeinsam den akademischen 
Grad „Master of Science“. 

§  4 Studienbeginn 

Das Studium beginnt im Wintersemester. 

§  5 Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. Ur-
laubssemester gemäß der Ordnung der Technischen 
Universität Berlin über Rechte und Pflichten der Stu-
dentinnen und Studenten (OTU) werden nicht ange-
rechnet. 
 
(2) Die Masterprüfung wird in Form von studienbe-
gleitenden Modulprüfungen und einer Masterarbeit 
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abgelegt. Die Masterarbeit wird in der Regel im vierten 
Semester erstellt. 

§  6 Prüfungsausschuss 

(1) Für alle Fragen im Zusammenhang mit dieser Prü-
fungsordnung sowie allen daraus resultierenden Auf-
gaben und Entscheidungen in Prüfungsangelegenhei-
ten ist der Prüfungsausschuss (PA) des Studienganges 
„Computational Neuroscience“ zuständig, insbesonde-
re für 
 

1. die Auswahl von Bewerberinnen und Bewer-
bern gemäß §§ 3 und 4 ZO, 

 
2. die Organisation der Prüfungen, 
 
3. die Anerkennung von Studien- und Prü-

fungsleistungen, 
 
4. die Aufstellung der Prüfer- und Beisitzerlis-

ten, 
 
5. die Entscheidung gemäß § 10 Abs. 3 über 

gleichwertige Studien- oder Prüfungsleistun-
gen für Studierende, die wegen körperlicher 
Behinderung oder Beeinträchtigung nicht in 
der Lage sind, eine Studien- bzw. Prüfungs-
leistung in der vorgesehenen Form zu erbrin-
gen. 

 
Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss wider-
ruflich Zuständigkeiten auf seine Vorsitzende oder 
seinen Vorsitzenden übertragen. Gegen Entscheidun-
gen aufgrund einer Übertragung kann die oder der Be-
troffene Einwände erheben, über die der Prüfungsaus-
schuss entscheidet. Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses können Zuständigkeiten desselben nicht wahr-
nehmen, wenn sie selbst Beteiligte der Prüfungsange-
legenheit sind. 
 
(2) Entscheidungen des Prüfungsausschusses werden 
dem Prüfungsamt der Technischen Universität Berlin 
mitgeteilt, soweit es für deren Arbeit erforderlich ist 
oder die Rechte Dritter berührt werden. Das Prüfungs-
amt teilt sie der oder dem Betroffenen mit. Der oder 
dem Betroffenen ist Gelegenheit zum rechtlichen Ge-
hör zu geben. 
 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, bei Prüfungen einschließlich der Beratung der 
Prüfungsergebnisse anwesend zu sein und sich um-
fassend über die Einhaltung der Prüfungsordnung zu 
informieren. Sie sind nicht Öffentlichkeit im Sinne 
von § 11 Abs. 4. 
 
(4) Die gemeinsame Kommission mit Entscheidungs-
befugnis des Masterstudiengangs Computational Neu-
roscience (GKmE CNS) bestellt den Prüfungsaus-
schuss, indem sie 
 
- einen Professor als Stellvertreter, 
 
- eine akademische Mitarbeiterin oder einen aka-

demischen Mitarbeiter als Mitglied, sowie eine 

weitere akademische Mitarbeiterin oder einen a-
kademischen Mitarbeiter als Stellvertreter, und 

 
- eine Studierende oder einen Studierenden als 

Mitglied, sowie eine weitere Studierende oder ei-
nen Studierenden als Stellvertreter 

 
wählt. 
 
Das Vorschlagsrecht steht den Vertreterinnen und 
Vertretern der jeweiligen Statusgruppen in der GKmE 
CNS zu. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der 
dem Prüfungsausschuss angehörenden Professorin-
nen oder Professoren eine(n) zu dessen Vorsitzende(n) 
und die anderen zu ihren/seinen Vertreterinnen und 
Vertretern. 
 
(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt gemäß § 49 BerlHG zwei Jahre, die 
der Vertreterin bzw. des Vertreters der Studierenden 
ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die GKmE 
CNS kann mit der Mehrheit ihrer Mitglieder vor Ab-
lauf der Amtszeit einen neuen Prüfungsausschuss 
bestellen. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie de-
ren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten. 

§  7 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen 
und Beisitzer 

(1) Zur Prüferin oder zum Prüfer können gemäß § 32 
BerlHG Professorinnen und Professoren sowie habili-
tierte akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestellt werden; davon abweichend können nicht habi-
litierte akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Lehrbeauftragte bestellt werden, soweit sie zu 
selbständiger Lehre berechtigt sind. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer, indem 
er sie einem bestimmten Modul zuweist. Zur Prüferin 
oder zum Prüfer kann nur bestellt werden, wer auf 
dem Gebiet eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat, auf das 
sich die Prüfung bezieht. Zur Beisitzerin oder zum 
Beisitzer darf nur bestellt werden, wer ein Hochschul-
studium abgeschlossen hat und auf dem Gebiet der 
Prüfung sachverständig ist. 
 
(3) Die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerin-
nen und Beisitzer unterliegen der Verschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

§  8 Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in anderen Studiengängen werden vom Prü-
fungsausschuss anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit 
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festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen 
denjenigen des gemeinsamen Internationalen Master-
studiengangs Computational Neuroscience der Hum-
boldt Universität zu Berlin und der Technischen Uni-
versität Berlin im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei 
der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes er-
bracht wurden, sind die von der Kultusministerkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen verschiedener europäischer Hochschulen 
werden gemäß Entscheidung des Prüfungsausschus-
ses gegenseitig anerkannt. 
 
(3) Werden Studien- und Prüfungsleistungen aner-
kannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind, zu übernehmen und in die Berechnung 
der Gesamtnote mit einzubeziehen. Bei unvergleich-
baren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerken-
nung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(4) Die Anerkennung von Teilen der Masterprüfung 
kann versagt werden, wenn mehr als die Hälfte der 
Prüfungsleistungen, mehr als ein Projekt ("Lab Rotati-
on") oder die Masterarbeit außerhalb des Masterstu-
diengangs Computational Neuroscience erbracht wur-
den. In diesen Fällen legt der Prüfungsausschuss fest, 
welche Module und Prüfungsleistungen im Master-
studiengang Computational Neuroscience noch zu 
erbringen sind. 

§  9 Befugnis zur Datenverarbeitung und Ein-
sicht in die Prüfungsakten 

(1) Für die Erhebung und Löschung von Studieren-
dendaten gilt die Studentendatenverordnung des Lan-
des Berlin in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Mo-
duls wird der oder dem Studierenden auf Antrag Ein-
sicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Gut-
achten der Prüferinnen oder der Prüfer und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. Im Übrigen gilt das Ver-
waltungsverfahrensgesetz von Berlin. 
 
 

II. Prüfungsgrundsätze 

§ 10 Prüfungsformen und -sprache 

(1) Für Modulprüfungen im Rahmen der Masterprü-
fung sind folgende Prüfungsformen möglich: mündli-
che Prüfung (§ 11), schriftliche Prüfung (§ 12) und prü-
fungsäquivalente Studienleistungen (§ 13). Eine weitere 
Prüfungsleistung im Rahmen der Masterprüfung ist 
die Masterarbeit. 

(2) Die Studien- und Prüfungssprache ist Englisch. 
Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Macht eine Studierende oder ein Studierender – er-
forderlichenfalls durch ärztliches Attest – glaubhaft, 
dass sie oder er wegen länger andauernder oder stän-
diger körperlicher Behinderung oder Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, eine Studien- oder Prüfungsleis-
tung in der vorgesehenen Form abzulegen, so muss 
der Prüfungsausschuss ihr oder ihm gestatten, gleich-
wertige Studien- oder Prüfungsleistungen in einer an-
deren Form zu erbringen. 

§ 11 Mündliche Prüfung 

(1) Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfung 
durchgeführt. Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 
30 Minuten und höchstens 60 Minuten. Sie kann mit 
Zustimmung der Kandidatin oder des Kandidaten aus-
nahmsweise überschritten werden. Die Prüfung wird 
von einer oder einem der berechtigten Prüferinnen 
und Prüfer in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines 
Beisitzers durchgeführt. 
 
(2) Im Rahmen der mündlichen Prüfung können in 
angemessenem Umfang auch Aufgaben zur schriftli-
chen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der 
mündliche Charakter der Prüfung nicht aufgehoben 
wird. 
 
(3) Gegenstände, Ergebnisse und Verlauf der mündli-
chen Prüfung sind in einem Prüfungsprotokoll fest-
zuhalten, das von der Prüferin oder dem Prüfer und 
der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen 
und den Prüfungsakten beizulegen ist. 
 
(4) Studierende von Studiengängen der Humboldt U-
niversität zu Berlin und der Technischen Universität 
Berlin können nach Maßgabe vorhandener Plätze bei 
mündlichen Prüfungen zuhören; Studierende, die sich 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sind zu be-
vorzugen. Die Zulassung des genannten Personen-
kreises erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. Die Öffentlichkeit 
ist auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
auszuschließen. Die Öffentlichkeit kann bei Beein-
trächtigung der Modulprüfung von der Prüferin oder 
von dem Prüfer ausgeschlossen werden. Die Fortset-
zung findet in diesem Fall unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit statt. 
 
(5) Die Prüfung kann von der Prüferin oder dem Prü-
fer aus wichtigem Grund unterbrochen werden. Ein 
neuer Prüfungstermin ist so festzusetzen, dass die 
Prüfung unverzüglich nach Wegfall des Unterbre-
chungsgrundes stattfindet. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. Eine erneute 
Anmeldung zur Prüfung ist nicht erforderlich. Die 
Gründe, die zur Unterbrechung der Prüfung geführt 
haben, sind in das Prüfungsprotokoll aufzunehmen. 

§ 12 Schriftliche Prüfung (Klausur) 

(1) Eine schriftliche Prüfung (Klausur) wird unter Auf-
sicht mit zugelassenen Hilfsmitteln geschrieben. Die 
Prüfungsdauer beträgt mindestens eine und höchstens 
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drei Stunden. Sie ist in der Regel von mindestens zwei 
Prüfern zu bewerten. 
 
(2) Über die Zulassung von Hilfsmitteln zu einer 
Klausur entscheidet die Prüferin oder der Prüfer. Eine 
Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit 
der Ankündigung des Prüfungstermins bekannt zu 
geben. 

§ 13 Prüfungsäquivalente Studienleistungen 

(1) Eine Modulprüfung in der Form der prüfungsäqui-
valenten Studienleistungen besteht aus mehreren un-
terschiedlichen Studienleistungen, die im Rahmen der 
dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen er-
bracht werden. Prüfungsäquivalente Studienleistun-
gen können beispielsweise in Form von Fachgesprä-
chen, Referaten, Klausuren, sonstigen schriftlichen 
Ausarbeitungen oder protokollierten praktischen Leis-
tungen gefordert werden.   Diese Studienleistungen 
können auch in Form von Gruppenarbeiten erbracht 
werden, wenn die jeweils individuellen Anteile an den 
Leistungen erkennbar sind. 
 
(2) Art, Umfang und Gewichtung der prüfungsäquiva-
lenten Studienleistungen werden von dem bzw. der 
Modulverantwortlichen festgelegt und zu Beginn der 
ersten Lehrveranstaltung eines Moduls angekündigt. 
Sie werden ebenfalls in dem von der GKmE CNS jähr-
lich veröffentlichten Modulkatalog festgelegt. 

§ 14 Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Für die Benotung von Prüfungsleistungen sind die 
folgenden Noten zu verwenden: 
 

- 1,0 /1,3   Sehr Gut = eine hervorragende Leis-
tung 

 
- 1,7/2,0/2,3  Gut = eine erheblich über dem 

Durchschnitt liegende Leistung 
 

- 2,7/3,0/3,3   Befriedigend = eine Leistung, die 
in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht 

 
- 3,7 / 4,0   Ausreichend = eine Leistung, die 

trotz Mängeln den Anforderungen noch ent-
spricht 

 
- 5,0   Nicht ausreichend = eine Leistung mit 

erheblichen Mängeln, die den Anforderun-
gen nicht entspricht 

 
(2) Die Noten für eine gegebenenfalls zusammenge-
fasste Note (z.B. einer Modulprüfung durch prüfungs-
äquivalente Studienleistungen) lauten wie folgt: 
 

1,0 1,5 Sehr Gut 
1,6 2,5 Gut 
2,6 3,5 Befriedigend 
3,6 4,0 Ausreichend 
4,1 5,0 Nicht ausreichend 

 
(3) Die mit mindestens ausreichend bewerteten Stu-
dierenden erhalten für ihre Gesamtnote die folgende 
ECTS-Bewertung, die Aufschluss über das relative Ab-

schneiden der oder des Studierenden geben und in das 
Diploma Supplement aufgenommen wird. Die Be-
zugsgruppe soll eine Mindestgröße umfassen und 
wird von der GKmE CNS festgelegt. Die Umrechnung 
zwischen Gesamtnote und ECTS-Bewertung geschieht 
gemäß der folgenden Tabelle: 
 

A die besten 10% 
B die nächsten 25% 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25% 
E die nächsten 10% 
 

Ein Anspruch auf Erteilung eines ECTS-Grades be-
steht erst nach Vorliegen entsprechender Daten. 
 
(4) Das Ergebnis der einzelnen Modulprüfungen ist 
der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich be-
kannt zu geben und dem Prüfungsamt der Techni-
schen Universität Berlin innerhalb von zehn Werkta-
gen nach der Bekanntgabe mitzuteilen. Die Modulprü-
fung ist bestanden, wenn die Leistungen mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertet wurden. Ist sie nicht be-
standen, wird ein schriftlicher Bescheid erteilt, der mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Fristangabe 
für die Wiederholungsprüfung zu versehen ist. 

§ 15 Anmeldung zu Modulprüfungen, Wahl der 
Prüferin oder des Prüfers 

(1) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach 
der Exmatrikulation bestehen, sofern die erforderli-
chen Studienleistungen erbracht worden sind. 
 
(2) Die Anmeldung zu mündlichen Modulprüfungen 
hat spätestens drei Werktage vor dem Prüfungstermin 
beim Prüfungsamt der Technischen Universität Berlin 
zu erfolgen. 
 
(3) Sind mehrere Prüfungsberechtigte für ein Modul 
vorhanden, in dem eine mündliche Modulprüfung 
vorgesehen ist, hat die Kandidatin oder der Kandidat 
das Recht, unter diesen eine oder einen als Prüferin 
oder Prüfer auszuwählen. Auf begründeten Antrag der 
Prüferin oder des Prüfers kann der Prüfungsausschuss 
– nach Rücksprache mit der Kandidatin oder dem 
Kandidaten – eine andere Prüferin oder einen anderen 
Prüfer benennen. 
 
(4) Die Anmeldung zu schriftlichen Modulprüfungen 
hat spätestens drei Werktage vor dem Prüfungstermin 
beim Prüfungsamt zu erfolgen. Der Prüfungstermin 
wird von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt und 
rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor dem 
Prüfungstermin, durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(5) Die Anmeldung zu einzelnen Modulprüfungen 
kann an das Vorliegen bestimmter Studienleistungen 
gebunden werden. 
 
(6) Eine Modulprüfung in Form von prüfungsäquiva-
lenten Studienleistungen beginnt am Tag nach ihrer 
Anmeldung beim Prüfungsamt.  Der Tag des Anmel-
deschlusses wird von der Prüferin oder dem Prüfer 
festgelegt und muss vor der Ablage der ersten Prü-
fungsleistung, mindestens jedoch 4 Wochen nach Be-
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ginn der Lehrveranstaltung, liegen, die den prüfungs-
äquivalenten Studienleistungen zugrunde liegt.  Er ist 
zu Beginn der Veranstaltung durch Aushang bekannt 
zu geben. 
 
(7) Der Prüfungstermin ist von der Kandidatin oder 
dem Kandidaten mit der Prüferin oder dem Prüfer un-
ter Beachtung der Fristen gemäß Absatz 2, 4 und 6 zu 
vereinbaren. 

§ 16 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ord-
nungsverstoß 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Anmel-
dung zu einer Modulprüfung ohne Angabe von Grün-
den zurückziehen, indem sie oder er dieses dem Prü-
fungsamt der Technischen Universität Berlin und der 
Prüferin oder dem Prüfer spätestens drei Werktage vor 
der Modulprüfung (im Fall von prüfungsäquivalenten 
Studienleistungen vor der ersten Prüfungsleistung) 
mitteilt. 
 
(2) Hält eine Kandidatin oder ein Kandidat eine der 
Fristen gemäß Absatz 1 nicht ein, versäumt sie oder er 
den Prüfungstermin, tritt sie oder er nach Beginn der 
Prüfung zurück oder wird die Masterarbeit nicht frist-
gemäß abgegeben, so gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als nicht bestanden. 
 
(3) Triftige Gründe für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis sind dem Prüfungsausschuss über das Prü-
fungsamt unverzüglich anzuzeigen. Im Falle einer 
Krankheit des Prüflings oder eines von ihm betreuten 
nahen Angehörigen ist ein ärztliches Attest über die 
Prüfungsunfähigkeit beizufügen. Der Prüfungsaus-
schuss kann ein amtsärztliches Attest verlangen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet über Anerken-
nung triftiger Gründe gemäß Absatz 3. Werden die 
Gründe anerkannt, so gilt die Prüfung als nicht abge-
legt, und es wird ein neuer Termin festgesetzt. Die be-
reits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind anzurech-
nen. 
 
(5) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Er-
gebnis der eigenen Prüfung oder der eines anderen 
schuldhaft durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder stört sie 
oder er den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, so 
kann sie oder er durch die Prüferin, den Prüfer oder 
die aufsichtsführende Person von der Fortsetzung der 
Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung gilt 
dann als nicht bestanden. Sie kann nach Maßgabe von 
§ 17 wiederholt werden. Wird die Kandidatin oder der 
Kandidat von der Fortsetzung der Prüfung ausge-
schlossen, so kann er die Aufhebung dieser Entschei-
dung durch den Prüfungsausschuss beantragen. Wird 
eine Handlung nach Satz 1 erst nach Abschluss der 
Masterprüfung bekannt, gilt § 21 entsprechend. 

§ 17 Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Modulprüfungen, die nicht bestanden sind oder als 
nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt 
werden. Die Wiederholung einer schriftlichen Prüfung 
ist als mündliche Prüfung durchzuführen. Fehlversu-
che an anderen Hochschulen sind anzurechnen. Die 

Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung oder 
Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
 
(2) Die erste Wiederholungsprüfung ist spätestens vier 
Monate nach dem erfolglosen Prüfungsversuch abzu-
legen; eine zweite Wiederholungsprüfung sollte spä-
testens acht Monate nach dem ersten Prüfungsversuch 
abgelegt werden.  Der Prüfungsausschuss stellt sicher, 
dass die Kandidatin oder der Kandidat die Wiederho-
lungsprüfungen innerhalb dieser Fristen wiederholen 
kann. Der Prüfungsausschuss kann auf schriftlichen 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Frist 
für die erste Wiederholungsprüfung verlängern.  Dem 
Antrag ist stattzugeben, wenn Gründe vorliegen, die 
nicht von dem Kandidaten bzw. der Kandidatin zu ver-
treten sind. 
 
(3) Die Bestimmungen über die Entziehung eines aka-
demischen Grades bleiben unberührt. 
 
 

III. Masterprüfung 

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen und –
verfahren 

(1) Vor Erbringen der ersten Prüfungsleistung hat die 
Studierende oder der Studierende den Antrag auf Zu-
lassung zur Masterprüfung an das Prüfungsamt der 
Technischen Universität Berlin  zu stellen. Dem An-
trag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie 
dem Prüfungsamt nicht bereits vorliegen: 
 

1. eine Erklärung der oder des Studierenden, 
dass ihr oder ihm diese Prüfungsordnung 
sowie die Studienordnung bekannt sind,  

 
2. eine Erklärung der oder des Studierenden, 

ob sie oder er bereits eine Prüfung im glei-
chen oder in einem verwandten Studien-
gang an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes nicht bestanden oder 
endgültig nicht bestanden hat, oder ob sie 
oder er sich in einem schwebenden Prü-
fungsverfahren befindet, 

 
3. den Nachweis der Immatrikulation an der 

Technischen Universität Berlin im interna-
tionalen Masterstudiengang Computational 
Neuroscience 

 
4. gegebenenfalls Anrechnungsbestätigun-

gen gemäß § 8. 
 
(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die Unterlagen gemäß Absatz 
(1)0unvollständig sind, 

 
2. die oder der Studierende nicht an der Tech-

nischen Universität Berlin im Masterstu-
diengang Computational Neuroscience im-
matrikuliert ist, 
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3. die oder der Studierende die Masterprüfung 
im Studiengang Computational Neuroscien-
ce oder einem verwandten Studiengang an 
einer wissenschaftlichen Hochschule im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
endgültig nicht bestanden hat, 

 
4. die oder der Studierende sich im Masterstu-

diengang Computational Neuroscience oder 
einem verwandten Studiengang an einer wis-
senschaftlichen Hochschule im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes in ei-
nem Prüfungsverfahren befindet oder der 
Prüfungsanspruch erloschen ist. 

 
(3) Die Zulassung zur Masterprüfung gilt als erteilt, 
wenn sämtliche Zulassungsvoraussetzungen gemäß 
Absatz 0(1) dem Prüfungsamt nachgewiesen wurden 
und keine Ablehnungsgründe gemäß Absatz 0(2) vor-
liegen. Kann eine Studierende oder ein Studierender 
ohne ihr oder sein Verschulden die erforderlichen Un-
terlagen gemäß Absatz 0(1) nicht in der vorgeschrie-
benen Weise beibringen, so kann der Prüfungsaus-
schuss ihr oder ihm gestatten, die entsprechenden 
Nachweise auf andere Art vorzulegen. 

§ 19 Umfang der Prüfung und Gesamtnote 

(1) Die Masterprüfung besteht aus der Masterarbeit im 
Umfang 
 
Tabelle 1: Modulkatalog 
 

 Titel Modulart LP Prüfungs-
form 

1. Models of Neuronal 
Systems 

Pflicht-
modul 

12 
LP 

mündliche 
Prüfung 

2. Models of Higher 
Brain Functions 

Pflicht-
modul 

12 
LP 

mündliche 
Prüfung 

3. Acquisition and 
Analysis of Neural 
Data 

Pflicht-
modul 

12 
LP 

mündliche 
Prüfung 

4. Machine Intelligence Pflicht-
modul 

12 
LP 

mündliche 
Prüfung 

5. Programming Course 
and Project 

Pflicht-
modul 

9 LP prüfungsäqui-
valente Stu-
dienleistun-
gen 

6. Individual Studies Wahlmo-
dul 

3 LP wird von 
der/dem Mo-
dulbeauftrag-
ten festgelegt 

7. „Lab Rotations“ 
(siehe § 4 Abs. 5 StuO 
CNS) 

drei 
Wahl-
pflicht-
module 

je 9 
LP 

prüfungsäqui-
valente Stu-
dienleistun-
gen 

8. Ethical Issues and 
Implications for Soci-
ety 

Pflicht-
modul 

3 LP prüfungsäqui-
valente Stu-
dienleistun-
gen 

9. Courses on Advanced 
Topics 

Wahlmo-
dule 

10 
LP 

wird von 
der/dem Mo-
dulbeauftrag-
ten festgelegt 

(2) Die Pflichtmodule werden im Modulkatalog des 
Masterstudiengangs Computational Neuroscience auf-
geführt (siehe Tabelle 1: Modulkatalog).  Die Modulbe-
schreibungen werden von der gemeinsamen Kommis-
sion mit Entscheidungsbefugnis des Masterstudien-
gangs Computational Neuroscience jährlich aktuali-
siert und veröffentlicht. 
 
(3) Die Prüfungen für die Module Programming Cour-
se and Project, Ethical Issues and Implications for So-
ciety, Individual Studies und “Lab Rotations” werden 
mit den Noten „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet.  Die Note „nicht bestanden“ wird für eine 
Leistung vergeben, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
(4) Aus allen anderen Modulnoten der Masterprüfung 
und der Note der Masterarbeit wird eine nach Leis-
tungspunkten gewichtete Gesamtnote als arithmeti-
scher Mittelwert (grade point average) gebildet. Beim 
Ergebnis wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote ergibt sich 
dann nach § 14 Abs. 2, die zugehörige ECTS-
Bewertung nach § 14 Abs. 3. 
 
(5) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Mo-
dulprüfungen und die Masterarbeit bestanden sind, 
oder endgültig nicht bestanden, wenn mindestens eine 
der vorgenannten Prüfungsleistungen endgültig nicht 
bestanden ist. 

§ 20 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit.  Sie kann 
auch außerhalb der drei am Studiengang beteiligten 
Universitäten angefertigt werden, die Regelungen über 
die Betreuerin oder den Betreuer bleiben unberührt.  
In der Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kan-
didat zeigen, dass sie bzw. er in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist eine Aufgabe des Studienge-
biets selbständig nach wissenschaftlichen Methoden 
zu bearbeiten.  Die Masterarbeit hat einen Umfang 
von 20LP. 
 
(2) Nach erfolgreichem Abschluss der in § 19 Abs. 1 
unter Punkt 1-4, 6 und 8 genannten Module kann die 
oder der Studierende beim Prüfungsausschuss die 
Ausgabe einer Masterarbeit beantragen.  Dabei kann 
die oder der Studierende eine Betreuerin oder einen 
Betreuer und ein Thema vorschlagen; Betreuerin oder 
Betreuer kann jede nach § 7 Abs. 2 bestellte Prüferin 
und jeder ebenso bestellte Prüfer sein. § 15 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend. Der Prüfungsausschuss gibt 
auf Vorschlag der Betreuerin oder des Betreuers nach 
Rücksprache mit der Kandidatin oder dem Kandidaten 
das Thema aus und macht das Ausgabedatum akten-
kundig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Gleichwer-
tigkeit der Themen und darauf, dass die Masterarbeit 
innerhalb der Bearbeitungsfrist angefertigt werden 
kann. 
 
(4) Die Bearbeitungsfrist beträgt vier Monate.  Der 
Prüfungsausschuss kann auf Antrag der Kandidatin 
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oder des Kandidaten nach Anhörung der Betreuerin 
oder des Betreuers die Bearbeitungszeit ausnahmswei-
se verlängern.  Das Thema der Masterarbeit kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten sechs Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(5) Die Masterarbeit muss in englischer Sprache ver-
fasst werden.  Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
(6) Die oder der Studierende hat bei der Abgabe der 
Masterarbeit schriftlich zu erklären, dass sie oder er 
die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat.  Entlehnungen aus anderen 
Arbeiten sind an den betreffenden Stellen in der Mas-
terarbeit kenntlich zu machen.  Die fertige Arbeit ist 
fristgemäß in dreifacher Ausfertigung bei dem Prü-
fungsamt der Technischen Universität Berlin einzu-
reichen, die den Abgabezeitpunkt aktenkundig macht 
und sie zur Begutachtung und Bewertung weiterleitet. 
 
(7) Die Kandidatin oder der Kandidat hat die Ergebnis-
se der Abschlussarbeit in einem universitätsöffentli-
chen Kolloquium zu verteidigen. 
 
(8) Die Masterarbeit ist von mindestens zwei Gutach-
terinnen bzw. Gutachtern, darunter der Betreuerin o-
der dem Betreuer, gemäß § 14 Abs. 1 zu bewerten.  Die 
zweiten Gutachter werden vom Prüfungsausschuss 
bestellt.  Die Bewertungen sollen innerhalb von zwei 
Monaten nach Abgabe der Arbeit dem Prüfungsaus-
schuss zugehen.  Bei unterschiedlicher und in einem 
Falle nicht ausreichender Bewertung sucht der Prü-
fungsausschuss eine Einigung zwischen den Gutach-
terinnen und Gutachtern herbeizuführen; ggf. unter 
Zuhilfenahme einer weiteren Gutachterin oder eines 
weiteren Gutachters.  Die Note sowie das Urteil wer-
den in diesem Fall von den Professorinnen und Pro-
fessoren des Prüfungsausschusses festgelegt.  Bei un-
terschiedlicher, aber in beiden Fällen mindestens aus-
reichender Bewertung durch die Gutachterinnen und 
Gutachter werden die Einzelnoten gemittelt und eine 
Gesamtnote gemäß § 14 Abs. 2 festgelegt.   
 
(9) Nicht fristgemäß eingereichte oder mit nicht aus-
reichend bewertete Masterarbeiten können nur einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas in der 
im Absatz 4 genannten Frist ist nur zulässig, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat bei ihrer oder seiner ers-
ten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hatte. Im Übrigen gilt § 17 Abs. 2. 
 
(10) Die bewertete Masterarbeit bleibt beim Institut der 
Betreuerin oder des Betreuers. Sie darf der Verfasserin 
oder dem Verfasser zeitweilig zur Einsichtnahme und 
zur Anfertigung von Kopien überlassen werden. Sie ist 
mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prü-
fung getäuscht und wird dies erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die betreffende Prüfung für nicht 

bestanden erklären. Sie kann nach Maßgabe von § 17 
wiederholt werden. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin 
oder der Kandidat täuschen wollte, und wird dies erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die Rücknahme der Zulassung. 
 
(3) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gege-
benenfalls ein neues auszustellen.  Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2, Satz 2, ist nach einer Frist 
von fünf Jahren nach dem Datum des Zeugnisses aus-
geschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Bescheinigungen 
gemäß § 22 Abs. 7 und 8 entsprechend. 
 
(6) Die Bestimmungen über die Entziehung eines a-
kademischen Grades bleiben unberührt. 
 
(7) Gegen die Entscheidung des Prüfungsausschusses 
ist die Klage beim Verwaltungsgericht Berlin gegeben. 

§ 22 Zeugnisse, Abschlussurkunde, Diploma 
Supplement 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprü-
fung wird unverzüglich ein Zeugnis von dem Prü-
fungsamt der Technischen Universität Berlin in deut-
scher Sprache erstellt und eine englische Übersetzung 
beigefügt. Im Zeugnis werden die folgenden Informa-
tionen angegeben: 
 

1. Studiengang, 
 

2. Gesamturteil und -note, 
 

3. für jedes Prüfungsfach nach § 19 Abs. 1: Na-
me, Umfang in Leistungspunkten und Urteil 
und Note über die Modulprüfung, 

 
4. Thema, Umfang in Leistungspunkten und 

Urteil über die Masterarbeit, sowie die Na-
men der Prüfer der Masterarbeit, 

 
5. auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-

ten, der vor Ausstellung des Zeugnisses zu 
stellen ist, die Anzahl der bis zum Abschluss 
der Masterprüfung benötigten Fachsemester, 

 
6. ein Vermerk, dass ein Diploma Supplement 

ausgestellt wurde, 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem 
die Kandidatin oder der Kandidat die letzte Prüfungs-
leistung erbracht hat. Es wird von der Dekanin oder 
dem Dekan der Fakultät IV der Technischen Universi-
tät Berlin stellvertretend für die am Studiengang betei-
ligten Fakultäten unterzeichnet. Das Zeugnis trägt die 
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Siegel der zwei beteiligten Universitäten (Humboldt 
Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin). 
 
(3) Wurden im Zeugnis angegebene Leistungen nicht 
im Masterstudiengang Computational Neuroscience 
erbracht, wird dies im Zeugnis vermerkt. 
 
(4) Zusätzlich zum Zeugnis über die Masterprüfung 
wird mit gleichem Datum eine Urkunde über die Ver-
leihung des akademischen Grades Master of Science 
(M.Sc.) im Studiengang Computational Neuroscience 
von dem Prüfungsamt in deutscher Sprache ausge-
stellt und eine englische Übersetzung beigefügt. Die 
Urkunde wird von der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten der Technischen Universität Berlin stellvertretend 
für die zwei am Studiengang beteiligten Universitäten 
und von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät IV 
der Technischen Universität Berlin stellvertretend für 
die am Studiengang beteiligten Fakultäten unterzeich-
net. Die Urkunde trägt die Siegel der zwei beteiligten 
Universitäten. 
 
(5) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Be-
rechtigung zur Führung des akademischen Grades 
Master of Science erworben. 
 
(6) Das Zeugnis über die Masterprüfung und die Ur-
kunde enthalten die Angabe, dass die Prüfung ent-
sprechend den Bestimmungen der jeweils gültigen 
Prüfungsordnung abgelegt worden ist. 
 
(7) Zusätzlich zu Zeugnis und Urkunde wird von dem 
Prüfungsamt ein Diploma Supplement in deutscher 
Sprache erstellt und eine englische Übersetzung beige-
fügt. 
 
(8) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Master-
prüfung nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf Antrag 
von dem Prüfungsamt eine benotete Bescheinigung 
ausgestellt. Diese Bescheinigung enthält die bereits 
abgelegten Module und weist die noch fehlenden Prü-
fungsleistungen aus.  Besteht in einem Modul keine 
weitere Wiederholungsmöglichkeit, so wird in der Be-
scheinigung festgestellt, dass die Masterprüfung end-
gültig nicht bestanden ist. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 23 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Mitteilungsblättern der 
Humboldt Universität zu Berlin und der Technischen 
Universität Berlin in Kraft. 


